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Ursachen und Massnahmen zur Vorbeugung von Todesféllen

bei Volkslaufen

Von Prof. Dr. med. H. Mellerowicz und Dozent Dr. J. Fric

Da auch bei uns die Volksméarsche und
-laufe eine immer grdssere Ausbreitung
finden, ist es sicher wertvoll, kompetente
Stimmen aus Deutschland zum obigen
Thema zu vernehmen. Red.
Einzelne Todesfalle bei den Volks-
laufen der letzten Jahre, an denen
mehr als 100 000 L&ufer teilnahmen,
haben Aufsehen und Beunruhigung
ausgelést. Nach den derzeitigen
Kenntnissen der Sportmedizin kann
gesagt werden: Fir den véllig ge-
sunden, trainierten Menschen ju-
gendlichen bis mittleren Alters be-
steht auch bei héchsten sportlichen
Beanspruchungen keine Gefahr irre-
versibler (d. h. nicht riickbildungs-
fahiger) Organschadigungen mit
eventuell tédlichem Ausgang (mit
Ausnahme von Sportverletzungen
und Unféllen verschiedener Ursa-
chen). Nahezu alle Todesfélle, die
im zeitlichen Zusammenhang mit
sportlichen Leistungen auftraten, be-
trafen nach den Sektionsergebnis-
sen Menschen, die organische Ver-
adnderungen oder erhebliche Alters-
verdnderungen und Erkrankungen
ohne kausalen (urséchlichen) Zu-
sammenhang mit der sportlichen Be-
tatigung aufwiesen. In wenigen, sel-
tenen Féllen fiihrte die Sektion nicht
zu einer sicheren Klédrung der ur-
sdchlichen Zusammenhange des To-
des.

Der véllig gesunde Mensch kann
sich unter gewohnlichen Umstanden
offenbar nicht selbst zu einer fiir in-
nere Organe, insbesondere das Herz
schadigenden oder gar tddlichen
Leistung treiben. Natlrliche biolo-
gische Sicherheitsmechanismen ver-
hindern das.

Ursachen von Todesfillen
beim Sport

Nicht nur bei Volkslaufen in
Deutschland, sondern auch bei den
zahlreichen Volksldufen in anderen
Léndern, besonders in Oststaaten,
sind einzelne Todesfalle aufgetreten.
Sie kommen auch bei anderen
sportlichen Leistungen wie auch
aussergewohnlichen Belastungen
des Alltags und des Berufs vor. Sek-
tionen ergaben fast ausnahmslos or-
ganische Schadigungen als eigentli-
che Todesursache. Diese unange-
messene sportliche Beanspruchung
war nur der bedingende, auslésende
Faktor. Plotzliche Todesfélle treten
jedoch héufig ohne erkennbaren

Zusammenhang mit besonderen
physischen oder psychischen Bean-
spruchungen auf.

Welches sind die organischen Er-
krankungen, durch die bei grossen
sportlichen Leistungen Todesfélle
verursacht werden kénnen?

Es sind am haufigsten Erkrankungen’
von Herz und Kreislauf, besonders
der Herzkranzgefésse (Coronarskle-
rose u. a.), des Herzmuskels (Myo-
karditis u. a.), Reizbildungs- und
Reizleitungsstérungen des Herzens,
entziindliche oder angeborene Ver-
anderungen der Herzklappen, Ge-
fasswandveranderungen der Arterien
(Arteriosklerose, Aneurysmen u. a.),
Bluthochdruck  (Hypertonie) und
Blutpfropfenbildungen (Thrombose
und Embolie).

Auch ein langdauernder Kollaps,
besonders bei grosser Hitze und ho-
her Luftfeuchtigkeit, kann zum Tode
fuhren, wenn nicht schnell und rich-
tig Erste Hilfe geleistet wird.
Vergiftungen durch Dopmittel kon-
nen ebenfalls tédlich sein.

Zu nennen sind noch einige Er-
krankungen der Leber, der Nieren,
von Hormondrisen, allergische Er-
krankungen und Infektionskrankhei-
ten. Doch sind Trager dieser
Krankheiten im allgemeinen nicht
geneigt, an Volkslaufen teilzuneh-
men. '

Vorbeugende Massnahmen

Das Auftreten von Todesféllen lasst
sich nicht véllig verhindern. Es kann
aber durch folgende vorbeugende

Massnahmen und Richtlinien ver-

mindert werden:

1. Bei Temperaturen iiber 25 Grad
im Schatten sollen keine Volkslaufe
durchgefiihrt werden; bei einer re-
lativen Luftfeuchtigkeit von mehr als
70 Prozent auch nicht bei Tempe-
raturen von 20 bis 25 Grad.
Begriindung: Bei hohen Temperatu-
ren und hoher Luftfeuchtigkeit bei
Dauerleistungen wird der Organis-
mus, besonders Herz und Kreislauf,
durch die erforderlichen intensiven
Wérmeregulationen zuséatzlich er-
heblich beansprucht. Laufen bei
Hitze ist eine «Doppelbelastung» des
Koérpers. Es kann zu einem Versagen
der Wérmeregulation mit einem An-
steigen der Kérpertemperatur bis auf
Werte lber 40 Grad mit tédlichem
Ausgang kommen.

2. Keine Volkslaufe in den Monaten
Juni, Juli, August!

Begriindung: Die Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitsverhéltnisse sind in
diesen Monaten fiir Dauerleistungen
oft ungiinstig. Doch ist ein ange-
messenes Training in den Morgen-
oder Abendstunden auch in diesen
Monaten durchaus anzuraten.

3. Die Streckenlénge ist fiir die Lau-
fer (Senioren | und Il) auf 5 bis 15
km zu begrenzen.

Die Laufstrecke soll méglichst durch
natiirliche Gelande mit Waldern und
Wiesen flihren.

Begriindung: Bei Laufen Uber 20 bis

-30 km kann die korperliche Bean-

spruchung fir wenig trainierte Lau-
fer unangemessen hoch sein. Es be-
steht die Gefahr von Erschépfungs-
zusammenbriichen infolge Insuffi-
zienz (nicht mehr ausreichender
Funktion) der Nebennierenrinde.

4. Ein vorbereitendes Training jedes
Léufers ist zu fordern!

Bei der Ankilindigung des Volkslau-
fes ist auf folgendes hinzuweisen:

a) Ein vorbereitendes Training von
4 bis 12 Wochen wird angeraten.

b) Das Training ist in Dauer, Intensi-
tat und Haufigkeit allmahlich zu
steigern.

c) Jeder Laufer soll einmal vor dem
Volkslauf eine Strecke gleicher
Lénge laufen.

Der Gesundheitswert der Volkslauf-
bewegung liegt weniger in den
Volksléufen selbst als in dem richtig
dosierten, vorbereiteten Training.

5. Sportérztliche Untersuchung und
Beratung, besonders der Volksldu-
fer.

Nur gesunde Menschen sollen an
den Volkslaufen teilnehmen. Beste-
hen korperliche Beschwerden oder
treten sie bei dem vorbereitenden
Training  auf  (Schwindelgefiihl,
Druck- und Engegefiihl in der Herz-
gegend, aussergewdhnliche Atem-
not u. a.), ist eine Untersuchung
durch einen erfahrenen Sportarzt
ratsam.

6. Der Veranstalter hat alle Mass-
nahmen zu treffen, die eine schnel-
le und wirksame Erste und &rztliche
Hilfe gewahrleisten.

Sportarztlicher Wettkampfdienst ist
erforderlich, weil sich die Unfallge-
fahr nie véllig ausschalten lasst. Die
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Alkohol und Haschisch im Widerstreit zwischen jung und alt

Nach der vorherrschenden Meinung
der alteren Generationen in unseren
Landen ist Haschisch ein verfihre-
risches und geféhrliches «Betdu-
bungsmittel». Wer es raucht, macht
Bewusstseinsstérungen mit Sinnes-
tduschungen durch und geht dau-
erndem Siechtum entgegen. Alkohol
hingegen ist nach dieser Meinung
kein Betdubungsmittel, sondern ein
Genussmittel, das zum Leben ge-
hoért, das Leben verschonert, den
Geist beschwingt und nur Schwéch-
lingen und Sé&ufern gefahrlich wird.
Diese Meinungen fanden Nieder-
schlag in den Gesetzen: Nach un-
serem Betdubungsmittel-Gesetz z. B.

alteren Teilnehmer (Senioren | und
1) ist vor dem Lauf dringend an-
zuraten, bei auftretendem Druck,
Engegefiihl und Schmerzen in der
Herzgegend oder anderen erheb-
lichen Beschwerden nur langsam
weiterzugehen. Wenn die Beschwer-
den nicht innerhalb von wenigen
Minuten nachlassen, ist sofort der
Arzt aufzusuchen bzw. zu benach-
richtigen.

7. Besonders flr die Senioren soll
der Volkslauf mehr fréhlicher Ge-
sundheitssport des «Zweiten Weges»
als Leistungssport sein. Auf die Teil-
nahme kommt es an, nicht so sehr
auf den Sieg. Es ist zu vermeiden,
Ubertriebenen Ehrgeiz zu wecken,
der natiirliche Schutzbarrieren des
Koérpers Uberwinden kann.. Diese
Gefahr besteht bei zu starken ma-
teriellen und psychischen Anreizen
durch wertvolle Preise von Firmen
und Zeitungen, besondere Ehrung
und Verkiindung der Sieger und
N&chstplazierten u. a. Die Einhaltung
der Sollzeit und ihre seinem augen-
blicklichen kérperlichen Zustand an-
gemessene Untertreibung ist das
«Ziel» des édlteren Volksléufers.
Abschliessend ist zu betonen: Lau-
fen ist gesund. Aber der Gesund-
heitswert ist nur eine Frage des
Masses. Auch zwischen Heilmittel
und Gift bestehen nur quantitative
Unterschiede. Todesfélle beim Lau-
fen sind selten.

Mehr als 10 000mal haufiger sterben
Menschen vorzeitig. Jahre bis Jahr-
zehnte zu friih, weil sie nicht
laufen!
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wird mit Gefangnis bis zu 2 Jahren
oder mit Busse bis zu 30000 Fran-
ken bestraft, wer unbefugt und vor-
satzlich Hanfkraut zum Zwecke der
Gewinnung von Haschisch anbaut,
wer Haschisch «unbefugt besitzt,
aufbewahrt, anbietet, verteilt, kauft,
sonstwie erlangt, verkauft, vermittelt,
liefert, einem andern abgibt .. .» Wer
aus Gewinnsucht handelt, dem wird
in schweren Féllen Zuchthaus bis
zu 5 Jahren angedroht.
Demgegeniber kommt niemand auf
den Einfall, demjenigen, der Alkohol
besitzt, aufbewahrt, anbietet, ver-
teilt usw., dem Strafrichter zu lber-
weisen. Im Gegenteil. Ehrenménner
stellen Alkohol her, lagern und ver-
kaufen ihn. Sogar der Bundesrat hat
dem  Parlament vorgeschlagen,
Weinreklame auf Bundeskosten zu
subventionieren, wahrend Reklame
fiir Haschisch unter Strafe fallt.
Ganz anders lautet die Meinung
vieler Jungen, die glauben, Sprecher
ihrer Generation zu sein: Haschisch
vermittelt innigeres Gliick als das
Leben zu schenken pflegt. Seine
Geféhrlichkeit existiert nur in den
Augen der Alten. Diese Alten be-
rauschen sich mit Alkohol und set-
zen dem alkoholischen Elend keine
Schranken. Daflir verbieten sie mit
scheinheiligem Moralisieren den
Jungen den Haschisch-Genuss.

Wer hat recht? Die Beantwortung

- der Frage ist heute erst teilweise

moglich: Wir kénnen die Gefahren
von Alkohol und Haschisch noch
kaum untereinander vergleichen,
weil wir Uber die Wirkung des Al-
kohols ausserordentlich viel, iiber
diejenige des Haschischs ausseror-
dentlich wenig gesichertes Wissen
haben. Immerhin gibt es doch wis-
senschaftlich gesicherte medizini-
sche Tatsachen, die der Diskussion
zwischen Alten und Jungen zugrun-
de gelegt werden kdnnen: Sie geben
den Jungen recht, wenn sie den
Alten vorwerfen, sie trieben in
bezug auf den Alkohol eine Vogel-
Strauss-Politik. Zwar werden alko-
holbedingte Verkehrsunfélle unter
Schlagzeilen bekannt gegeben. Aber
nur zégernd nimmt man Kenntnis
davon, dass sie nur einen kleinen
Teil des Alkohol-Elends ausmachen,
dass alkoholische Geisteskrankhei-
ten und alkoholische Verblodungen
haufig sind, dass in der Schweiz

jéhrlich 742 Menschen an der meist
alkoholisch bedingten Leber-
schrumpfung sterben (Jahresdurch-
schnitt 1966/69), dass von den Uber
30jahrigen Mannern unserer medizi-
nischen Spitalabteilungen etwa die
Hélfte nachweisbare Alkoholschéden
haben, dass in unserem Lande uber
50 000 Vater trunksiichtig sind und
viele davon das physische und mora-
lische Wohl ihrer Kinder auf das
héchste gefdhrden. Unsere politi-
schen Behorden aber miissen sich
mit Ricksicht auf die Stimmung der
Birger in der Bekampfung des Al-
koholismus (z. B. durch Getrénke-
steuer) Vorsicht auferlegen. So ganz
von ungefdhr kommt die Meinung
der Jungen nicht.

Unrecht haben aber jene Jungen,
die sich vom Haschisch unbe-
schwertes Gliick versprechen und
ihn fir ganz und gar ungeféhrlich
halten. Gliick im Haschisch? Rausch
ist doch wohl kléagliches und auf
alle Falle vergédngliches Glick. Es
erleichtert dauerndes Lebensgliick
gewiss nicht und es ist kaum ver-
gleichbar mit natirlichem Gliick,
fir den Menschen, das aus der Ver-
wirklichung seiner Personlichkeit,
aus der Entfaltung seiner Talente
und Interessen sowie aus der Ver-
wirklichung seines Liebesbediirfnis-
ses entspringen kann. Haschisch
kann sicher zu krankhaften Wesens-
veranderungen flihren, zu Vereinsa-
mung, Verlust der Interessen, Ein-
engung des geistigen Horizontes,
Verlust der Liebesfahigkeit, Schwa-
chung des Willens, Verwahrlosung,
«Entkernung der Persénlichkeit».
Wenn es auch sicher ist, dass Ha-
schisch nicht so haufig so schwere
Kérper- und Geisteskrankheiten ver-
ursacht wie Alkohol, so sind immer-
hin schwere Geisteskrankheiten bei
Haschisch-Rauchern vorgekommen.
Uber die Haufigkeit und ihre Bedeu-
tung weiss man zwar noch wenig.
Wir kénnen den Haschisch-Ge-
brauch nicht mit der Begriindung
bekdmpfen, Haschisch sei gefahrli-
cher als Alkohol. Gleichwohl muss
man ihn bek&mpfen! Dass so viele
Menschen ihr Gliick, ihre Gesund-
heit und ihr Leben durch Alkohol
verlieren, ist ja kein Grund, um un-
tatig zuzulassen, dass andern Men-
schen Glick und Gesundheit durch
Haschisch untergraben wird. SAI



	Ursachen und Massnahmen zur Vorbeugung von Todesfällen bei Volksläufern

